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I. BEGRÜNDUNG 

1. AUFGABE UND INHALTE DER PLANUNG 

1.1 EINLEITUNG 

Hauptverursacher des Klimawandels ist der Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) durch die 

Verbrennung fossiler Rohstoffe zur Energiegewinnung. Eine Photovoltaikanlage dient der 

Umwandlung der Sonnenenergie in elektrische Energie. Die Stromerzeugung erfolgt emissionsfrei. 

Daher ist die Nutzung der Sonnenenergie eine zukunftsorientierte, klimaschützende Möglichkeit zur 

Deckung des Energiebedarfs. 

Ein Grundsatz der Raumordnung und Landesplanung in Bezug auf die Energiepolitik besteht darin, 

den Anteil erneuerbarer Energien insbesondere auch der Sonnenenergie aus Gründen des 

Ressourcen- und Klimaschutzes sowie der Versorgungssicherheit zu erhöhen. Die vorrangige 

Nutzung versiegelter Flächen oder geeigneter Konversionsflächen schließt aber eine 

Inanspruchnahme von Ackerflächen entlang der Autobahnen und Schienenwege nicht aus. Da 

diese Flächen durch Lärm und Abgase des Straßen- und Schienenverkehrs belastet und deshalb 

sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch weniger wertvoll sind, hat die Förderpolitik durch das EEG 

entsprechende Anreize geschaffen, diese Flächen zur Solarstromerzeugung zu nutzen. 

Mit der Änderung des EEG vom 01.07.2010 wurde deshalb im Rahmen des § 32 Abs. 3 Nr. 4 EEG 

ein neues Flächenkriterium eingeführt. Nach diesem Flächenkriterium können PV-Anlagen an 

Verkehrswegen (Autobahnen und Bahnstrecken) unter den folgenden Voraussetzungen eine EEG 

Vergütung erhalten: 

• Die PV-Anlage muss im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der zumindest auch zu 
diesem Zweck nach dem 01.09.2003 aufgestellt oder geändert wurde, errichtet werden.  

• Die PV-Anlage muss in einer Entfernung von bis zu 110 m, gemessen vom äußeren Rand 
der befestigten Fahrbahn, längs an einer Autobahn bzw. eines Schienenweges liegen.  

Mit der EEG-Novelle 2021 wurde ein klares Zukunftssignal für mehr Klimaschutz und mehr 
erneuerbare Energien gesetzt. Das Ziel, die Erzeugung und den Verbrauch von Strom in 
Deutschland bis 2045 treibhausgasneutral zu gestalten, setzt voraus, die Energieversorgung auf 
erneuerbare Energien umzustellen. Als Zwischenziel wurde eine Steigerung des Anteils 
erneuerbarer Energien auf 65 % bis 2030 vereinbart.  

Die Festlegung auf einen 200 m Korridor entlang der Bahntrasse erfolgt auf Grundlage des 

novellierten EEG 2021. 

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat nunmehr den Weg frei gemacht, PV-Anlagen unter 
bestimmten Kriterien auch auf landwirtschaftlichen Flächen zu errichten. Um von dem bestehenden 
Ziel der Raumordnung, das besagt, dass Freiflächen-PV-Anlagen nur im 110-m-Streifen neben 
Verkehrstrassen und auf Konversionsstandorten zulässig sind, sind entsprechende Projekte über 
ein Zielabweichungsverfahren zu genehmigen.  

Da die Errichtung der Solaranlage von wirtschaftlicher Bedeutung für die Gemeinde ist und die 
Energiepolitik des Landes zur Förderung erneuerbarer Energien unterstützt, hat die Gemeinde 

Vorbeck beschlossen, mit dem Vorhabensbezogenen B-Plan Nr. 1 „SOLARPARK AM 

WULFSCHER TEICH“ hierfür die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.  

Der Vorhabenträger hat sich verpflichtet, alle im Zusammenhang mit der Planaufstellung, der 

Erschließung und Kompensation entstehenden Kosten zu tragen, hierzu wird ein städtebaulicher 

Vertrag geschlossen. 
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Durch die zeitliche Befristung der Betriebsdauer auf 30 Jahre mit anschließender Folgenutzung der 

Flächen für die Landwirtschaft, wird dem Grundsatz der landwirtschaftlichen Bodennutzung 

langfristig Rechnung getragen. 

Nach Ablauf der Betriebsdauer erfolgt ein Rückbau der Solaranlage und die Flächen werden wieder 

der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt. Alle Komponenten der PV-Anlage werden einem 

geordneten Recycling und dadurch dem Wertstoffkreislauf zugeführt. 

1.2 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN, ENTWICKLUNGSGEBOT NACH § 8 ABS. 2 BAUGB 

Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln 
(Entwicklungsgebot). Die Gemeinde Vorbeck verfügt nicht über einen wirksamen 
Flächennutzungsplan. 

1.3 ZIELE DES LANDESRAUMENTWICKLUNGSPLANES (LEP)  

Das Plangebiet umfasst den Bereich Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege.  
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1.4 REGIONALES RAUMENTWICKLUNGSPROGRAMM FÜR DIE PLANUNGSREGION VORPOMMERN 

(RREP VP) 

Der RREP Mittleres Mecklenburg weist das Gebiet als Vorbehaltsgebiet Naturschutz und 

Landschaftspflege aus. 

 

Zur Unterstützung der Energiepolitik des Landes M-V erfolgt für den Bereich die bauleitplanerische 

Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes im Sinne des § 11 Abs. 2 BauNVO mit der 

Zweckbestimmung "Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie" und mit zeitlicher 

Befristung (30 Jahre) des Betriebes der PVA. 
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2. GRUNDLAGEN DER PLANUNG / AUSTELLUNGSVERFAHREN 

Folgende Gesetze und Rechtsverordnungen bilden die Grundlagen für die Aufstellung des 
Bebauungsplanes:  

• der § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. 
September 2021 (BGBl. I S. 4147) sowie  

• die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802),  

• die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

• Kartengrundlage ist das digitale Liegenschaftskataster 2023 

3. GELTUNGSBEREICH 

Das Plangebiet liegt zwischen den Hochspannungsleitungen im Osten und dem Wald „Letschower 
Tannen“ im Westen. Es erstreckt sich über die Flurstücke 7, 8, 9/7 der Flur 1 in der Gemarkung 
Vorbeck. Der Geltungsbereich umfasst ca. 61,6 ha. Die für die Solarstromerzeugung festgesetzten 
Baugebiete umfassen eine Fläche von insgesamt ca. 50,9 ha. 

Bei der Vorhabenfläche handelt es sich um Ackerflächen und teilweise wasserführende Sölle mit 
Gehölzbewuchs.  

Die Grenzen des Plangeltungsbereiches sind im Teil A - Planzeichnung des Bebauungsplanes 

festgesetzt. 
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4. PLANINHALTE UND FESTSETZUNGEN 

4.1 BAUPLANUNGS- UND BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  

Die Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung sowie zur Bauweise erfolgt unter 

Berücksichtigung der geplanten Nutzungen. 

4.1.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG  

In der vorliegenden Planung wird das Baugebiet als Sonstiges Sondergebiet nach §11 der BauNVO 

mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Anlage“ festgesetzt.  

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind die Errichtung und der 

Betrieb einer Photovoltaik-Anlage zur Umwandlung von Solarenergie in elektr. Strom, der in das 

öffentliche Netz eingespeist wird, zulässig. 

Zulässige bauliche Anlagen und Nutzungen sind im Einzelnen:  
• fest aufgeständerte mono- oder polykristalline Photovoltaikmodule  
• Wechselrichterstationen  
• Trafostationen (Trafos)  
• Batteriespeicher  
• die Einzäunung der Photovoltaikfreiflächen-Anlage bis 2,20 m Höhe, auch außerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen  

Die Photovoltaikfreiflächenanlage ist nur als zeitlich begrenzte Zwischennutzung für 30 Jahre 

zulässig. Diese Frist beginnt mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes. Als Folgenutzung wird die 

landwirtschaftliche ackerbauliche Nutzung festgesetzt. 

4.1.2 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG  

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl und die maximale Höhe der 

baulichen Anlagen bestimmt. Abweichend von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO ist eine Überschreitung 

der festgesetzten zulässigen Grundflächenzahl, GRZ 0,75, nicht zulässig.  

Die Bezugspunkte der festgesetzten Höhe der baulichen Anlage sind wie folgt definiert: 
• als unterer Bezugspunkt gilt die vorhandene Geländeoberfläche und 
• als oberer Bezugspunkt die obere Begrenzungslinie der baulichen Anlagen. 

Die Höhe baulicher Anlagen wird dann als der senkrecht (lotrecht) gemessene Abstand des 

obersten Bezugspunktes der baulichen Anlage und der Geländeoberfläche bestimmt. 

4.1.3 BAUWEISE UND ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE  

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt.  
Diese berücksichtigen ebenfalls den gem. § 20 Abs. 1 Landeswaldgesetz (LWaldG) MV 
einzuhaltenden Abstand zum Wald von 30 m. 

Eine von Nordwesten nach Südosten verlaufende Gasleitungstrasse wird in einer Breite von 21 m 
von der Bebauung freigehalten. 

4.1.4 BAUWEISE UND ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE  

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt.  
Diese berücksichtigen ebenfalls das Anbauverbot für die Gasleitung und die ausgewiesenen und 
festgesetzten Biotopflächen. 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb der nach § 5 Abs. 2 Straßen- und Wegegesetz M-V 
(StrWG-MV) festgesetzten Ortsdurchfahrten. Daher dürfen bauliche Anlagen (im Sinne der 
Landesbauordnung) in einer Entfernung bis zu 20 m gemessen vom äußeren Rand der befestigten, 
für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet werden. Über Ausnahmen von 
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dem Anbauverbot entscheidet die Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem Träger der 
Straßenbaulast. 

4.1.5 VERKEHRLICHE ERSCHLIESSUNG - VERKEHRSFLÄCHEN  

Das Plangebiet wird durch einen landwirtschaftlichen Weg erschlossen. Der Weg ist an die 
südöstlich gelegene Dorfstraße angebunden. 

Der Verkehrsablauf und die Sicherheit im Straßenverkehr besitzen gegenüber den Baumaß-
nahmen, die zur Einschränkung bzw. zeitweiligen Aufhebung der öffentlichen Nutzung von Straßen 
führen, den Vorrang. Diese Grundsätze sind bereits in der Phase der Vorbereitung der 
Baumaßnahme zu beachten. 

4.1.6 EINFRIEDUNG  

Für die PV-Anlage ist eine Einfriedung mit einer maximalen Höhe von 2,20 m zulässig. Die 
Errichtung der Einfriedung ist als Nebenanlage innerhalb und außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig. Um Zerschneidungseffekte der Landschaft durch die Einfriedung zu 
minimieren und die Durchlässigkeit für Kleintiere zu gewährleisten, sind die Einfriedungen der PV-
Anlage mit einer Bodenfreiheit von 20 cm auszubilden.  

Die Planung der Einfriedung ist mit der zuständigen Feuerwehr und dem Wasser- und 
Bodenverband abzustimmen, um die Zugänglichkeit im Brandfall bzw. zur Gewässerunterhaltung 
zu gewährleisten. 

5. VER- UND ENTSORGUNGSANLAGEN 

5.1 TRINKWASSERVERSORGUNG  

Eine Trinkwasserversorgung ist nicht erforderlich. 

5.2 ABWASSERBESEITIGUNG  

5.2.1 SCHMUTZWASSERABLEITUNG  

Für die geplante Photovoltaik-Anlage ist kein Anschluss an die zentralen Schmutzwasseranlagen 
notwendig. Bei der Betreibung der Anlage fällt kein Schmutzwasser an.  

5.2.2 NIEDERSCHLAGSWASSERABLEITUNG  

Das auf den Modulen anfallende Niederschlagswasser ist örtlich zu versickern. 

Die Versickerung hat hinsichtlich der Planung, des Baues und des Betriebes nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Wasserwirtschaft zu erfolgen. 
Um eine Konzentration und Erosionswirkung des Oberflächenabflusses zu kompensieren, werden 
bei nicht ausreichender Stützfunktion der Vegetationsdecke bedarfsweise zwischen den 
Modulgestellreihen Versickerungsmulden ausgebildet. Sind Versickerungsanlagen, wie Mulden 
oder ähnliches geplant, sind diese so herzurichten, dass Nachbargrundstücke nicht nachteilig 
beeinträchtigt werden.  

5.3 ELEKTROENERGIEVERSORGUNG  

Im Rahmen des Verfahrens der TöB werden entsprechende Hinweise mit aufgenommen. 

5.4 TELEKOMMUNIKATION  

Zurzeit der Aufstellung des Vorentwurfes sind keine Leitungen der Telekommunikation bekannt. Im 
Rahmen des weiteren Verfahrens werden detaillierte Informationen angefordert. 
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6. VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ / LÖSCHWASSERVERSORGUNG 

6.1 FEUERWEHR 

Die zuständige öffentliche Feuerwehr, die FFw Vorbeck/Kambs mit ihrer Ortsfeuerwehr in Vorbeck, 
kommt als Schwerpunktfeuerwehr zum Einsatz. Sie ist aktuell einsatzbereit und damit in der Lage, 
innerhalb der zur Personenrettung zur Verfügung stehen Frist Rettungsmaßnahmen einzuleiten und 
wirksame Löscharbeiten zu beginnen. Über den sofortigen Einsatz bzw. die Nachforderung weiterer 
Nachbarwehren entscheidet der Wehrführer mit Abstimmung des Feuerwehrplanes.  

Für das Objekt ist ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 zu erstellen und mit der Brand-
schutzdienststelle abzustimmen und der zuständigen örtlichen Feuerwehr und der 
Brandschutzdienststelle zu übergeben.  

Vor Nutzungsaufnahme ist mit der örtlichen Feuerwehr eine Ortsbesichtigung durchzuführen und zu 
protokollieren. 

6.2 ZUGÄNGLICHKEIT  

Die gewaltfreie Zugänglichkeit und sichere Zufahrt für die Feuerwehr ist, z. B. durch eine 
Feuerwehrdoppelschließung an der Toranlage, jederzeit zu gewährleisten. Auch hier hat eine 
Abstimmung mit der örtlichen Feuerwehr zu erfolgen. 

6.3 LÖSCHWASSER 

Die Löschwasserversorgung ist durch den innerhalb des Planungsbereichs gelegenen, dauerhaft 
wasserführenden Teich gewährleistet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planungsbüro G. Schulz, Dorf Mecklenburg den 15.11.2023 


